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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

6. MÄRZ 1936 • ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL 30. JAHRGANG « NUMMER 5

Inhalt: ZKLV: Einladung zur ausserordentl. Delegiertenversammlung — Jahresbericht für 1935 — Protokoll der ausserordentl.
Generalversammlung — Protokoll der ausserordentl. Delegiertenversammlung — 14. Yorstandssitzung — An einen
Berufsdirigenten.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein I. Mitgliederbestand.

Einladung
zur

Ausserordentl. Delegiertenversammlung
auf Samstag, den 21. März 1936, 14.15 Uhr,

im Hörsaal 101 der Universität Zürich.

Gese/iä/ze:
1. Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenver-

Sammlung vom 7. Dezember 1935 (Päd. Beobachter
Nr. 5/1936).

2. Bestätigungswahlen der Sekundarlelirer v. 15. März
1936 (§ 14 des Regulativs betr. Schutz der Mit-
glieder bei den Bestätigungswahlen).

3. Stellungnahme zum kantonalen Finanzprogranun
(Ermächtigungsgesetz, Schulleistungsgesetz).

4. Statutenrevision. Referent: H. C. Kleiner (Päd.
Beob. Nr. 1/1935).

5. Revision der Reglemente:
a) Reglement der Darlehenskasse. Referent: A. Zol-

linger (Päd. Beob. Nr. 2/1935).
6/ Regulativ betr. Schutz der Mitglieder hei Be-

stätigungswahlen. Referent: H. C. Kleiner (Päd.
Beob. Nr. 6/1935).

cj Reglement für das Pressekomitee. Referent:
H. C. Kleiner (Päd. Beob. Nr. 9/1935).

6. Allfälliges.
Gemäss § 31 der Statuten hat jedes Mitglied des

ZKLV in der Delegiertenversammlung beratende
Stimme. — Wir ersuchen die Delegierten run voll-
zähliges Erscheinen und bitten diejenigen, die an der
Teilnahme verhindert sind, dies dem Präsidenten
rechtzeitig mitzuteilen und für Stellvertretung zu
sorgen.

ZoZZi/con und Zürich, den 24. Februar 1936.

Für den Forstaracf des ZA F F
Der Präsident: id. C. Kleiner. Der Aktuar: FT. Frei.

Zürch. Kant. Lehrerverein
Gegründet 1893.

Jahresbericht für 1935
Die Statuten überbinden dem Kantonalvorstand

einen jährlichen Bericht über die Tätigkeit des ZKLV.
Da die Mitglieder durch den «Pädagogischen Beob-
achter» (P. B.) auch im vergangenen Vereinsjahr
über die wichtigen Geschäfte stets auf dem laufen-
den gehalten wurden, kann der zusammenfassende
Bericht kurz gehalten werden.

Die Stammkontrolle stand unter der gewissenhaf-
ten Obhut von J. Oberholzer, Primärlehrer in Stal-
likon. Sein Bericht lautet:

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1935.

Sektion
Bestand

am
31. Dez. 1934

Bestand am 31. Dezember 1935

Beitrags-
pflichtig

ßBitragsfrei Total Zu- oder

Abnahme

Zürich. 993 867 147 1014 + 21
Affoltern 48 49 6 55 + 7

Horgen 186 157 26 183 3

Meilen 124 107 17 124
Hinwil 141 121 18 139 2
Uster 94 87 12 99 + 5

Pfäffikon 79 77 9 86 + 7
Winterthur 266 236 46 282 + 16
Andelfingen 80 71 6 77 3

Bülach 96 86 7 93 — 3

Dielsdorf. 62 55 12 67 + 5

Am 31. Dez. 1934

Am 31. Dez. 1935

2169 1913
1895

306
274

2219 + 61

— 112169

+ 18 + 32 + 50 + 50

Bei den Beitragspflichtigen sind die Restanzen pro
1935 mitgezählt. Dank der gewissenhaften Arbeit der
Bezirksquästoren ist die Zahl der Ausstände gegen-
über 42 im Vorjahr auf 28 zurückgegangen. Bei 7 da-
von ist gegenwärtig die Adresse nicht bekannt. Sie
sind hei den Sektionen aufgeführt, wo sie zuletzt ein-
getragen waren. Unter den 306 Beitragsfreien sind
neben den Pensionierten 17 Mitglieder, denen der
Beitrag nach § 8 der Statuten erlassen wird.

II. Vorstände der Sektionen und Delegierte.
Ausgenommen der Bezirk Horgen, gilt das Ver-

zeichnis in Nr. 23/1934 des P. B. — In der Sektion
Horgen übernahm an Stelle des f J. Egli, Sekundär-
lehrer in Thalwil, Max Greuter, Sekundarlelirer, Wä-
denswil, das Quästorat; Fritz Forster, Prünarlehrer,
Horgen, wurde Aktuar; neu in den Vorstand trat
Oskar Kündig, Primarlehrer in Kilchberg.

III. Delegiertenversammlung.
Die ordentliche Delegiertenversammlung, in erster

Linie zur Erledigung der statutarischen Jahresge-
scliäfte, fand statt am 11. Mai 1935 (P. B. Nr. 12,
1935). Das Finanzprogramm des Regierungsrates mit
seinem beabsichtigten 15 %igen Lohnabbau und ein-
schneidenden Aenderungsvorschlägen zum Schullei-
stungsgesetz von 1919 machten eine ausserordentliche
Delegiertenversammlung am 7. Dezember notwendig.
(Bericht im P. B. Nr. 5/1936.)
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IV. Generalversammlung.
Auch die Generalversammlung musste zweimal

ausserordentlicherweise einberufen werden. In beiden
Generalversammlungen war das Hauptgeschäft die
Aufstellung von Vorschlägen für die Wahl von Ver-
tretern der Synode in den Erziehungsrat. Die General-
Versammlungen wurden jeweilen vorgängig der Dele-
giertenversammlungen vom 11. Mai und 7. Dezember
angesetzt und tagten wie die Delegiertenversammlun-
gen im Hörsaal 101 der Universität Zürich. (Bericht-
erstattung im P. B. Nr. 12/1935, und Nr. 5/1936.)

/Fortsetzung /oigt'J

Ausserordentliche Generalversammlung
Samstag, den 7. Dezember 1935, 14.15 Uhr,
im Hörsaal 101 der Universität Zürich.

Vorsitz: 77. C. Kleiner.

Protokoll.
Der Präsident heisst die Anwesenden willkommen

und teilt mit, dass er im Hinblick auf die zeitrau-
benden Geschäfte der anschliessenden ausserordent-
liehen Delegiertenversammlung von einem Eröff-
nungswort Umgang nehmen wolle, was von der Ver-
Sammlung gebilligt wird.

1. Das /Voto/.o// der ordentlichen Generalversamm-
lung vom 11. Mai 1935 (Päd. Beob. Nr. 12) wird auf
Antrag von W. Zollinger, Weiach, unter V erdankung
genehmigt.

2. Ersafsica/tZ eines Vertreters der VoZfcssc/tidüe/trer-
sc/ia/t im Erzie/t nngsrat /iir den» f EmiZ 77ar<7meier.
Der Vorsitzende gedenkt in Dankbarkeit des verstor-
benen Emil Hardmeier und verweist auf die ver-
schiedenen Nummern des «Päd. Beob.», in denen die
Verdienste des Verblichenen voll gewürdigt werden.
Die Versammelten ehren den Dahingegangenen durch
Erheben von den Sitzen. Dann gehen sie zur Bespre-
chung der Wahl des Nachfolgers über. Vizepräsident
J. Binder vertritt in einem Referat die Auffassung des

Kantonalvorstandes, der einstimmig der Ansicht ist,
dass der Präsident des ZKLV, H. C. Kleiner, infolge
seiner persönlichen Qualitäten und im besonderen
zufolge seines Amtes als Kantonalpräsident der gege-
bene Kandidat sei. E. Meierliofer, Präsident der Sek-
tion Dielsdorf, erklärt, dass die Sektionspräsidenten
die Situation gründlich geprüft hätten und mit dem
Kantonalvorstand durchaus einig gingen. Sie hätten,
so erklärt er, in dem Vorgeschlagenen einen Mann
kennen gelernt, der die Lehrerschaft in der obersten
Erziehungsbehörde sehr gut vertreten werde. Da sich
niemand zur Diskussion meldet, wird zur Abstim-
mung geschritten, in der Fr. Leibacher, Andelfingen,
und H. Spühler, Zürich, als Stimmenzähler amten.
Von 123 Anwesenden erklären sich 118 für die No-
mination des Kantonalvorstandes und der Sektions-
Präsidenten; einer spricht sich dagegen aus; vier ent-
halten sich der Stimme. Somit wird Sekundarlelirer
H. C. Kleiner namens der Generalversammlung in der
Tagung der kantonalen Schulsynode vom 14. Dezem-
ber 1935 als Nachfolger von Emil Hardmeier vor-
geschlagen werden. Der Genannte, der während der
Verhandlungen in Ausstand getreten ist, dankt für
das ihm erwiesene Zutrauen und übernimmt die Lei-
tung der Verhandlungen wieder.

3. Die Vertreter des ZKLV im Zentralvorstand des
Kantonal-Zürcherischen Verbandes der Festbesoldeten
(KZVF), E. Bühler, Lehrer in Oberuster, und O. Kup-
fer, Sekundarlelirer in Zürich, wünschen auf Ende
der Amtsdauer zurückzutreten. Die von den beiden
Kollegen geleisteten Dienste werden bestens verdankt.
Um einen engeren Kontakt zwischen dem Vorstand
des ZKLV und dem Zentralvorstand des Verbandes
der Festbesoldeten zu schaffen, beantragt der Kanto-
nalvorstand, man möchte sein Mitglied J. Oberholzer,
Lehrer in Stallikon, dem KZVF als Ersatz für
E. Bühler vorschlagen. Da eine andere Nomination
nicht aufgestellt wird, ist der Genannte gewählt. Für
Sekundarlelirer O. Kupfer wird von der Sektion Zü-
rieh Sekundarlelirer H. Brütsch vorgeschlagen. Er wird
ebenfalls ohne Gegennomination gewählt.

4. Prof. R. Hess, Zürich, eine in weiten K/reisen
bekannte Persönlichkeit, wünscht altershalber als De-
legierter in den SLV zurückzutreten. Seine Verdienste
und die des verstorbenen Delegierten A. Piinter, Se-
kundarlehrer in Uster, werden gewürdigt. Als Nach-
folger der beiden bestimmt die Versammlung Sekun-
darlehrer F. Kühler, Zürich, und Lehrer H. Greuter,
Uster. Damit ist die bisherige Zahl von 23 Delegierten
wieder erreicht; die Sektion Zürich des SLV hat heute
aber das Anrecht auf 24 Delegierte. Der Kantonalvor-
stand schlägt als neuen Vertreter seinen Korrespon-
denzaktuar H. Frei, Lehrer in Zürich, vor. Ein An-
wesender wünscht und erhält Auskunft über die
Gründe, die den Kantonalvorstand veranlassen, immer
einige seiner Mitglieder als Delegierte in den SLV
wählen zu lassen. Daraufhin wird ein aus der Ver-
sammhing gestellter Gegenvorschlag zurückgezogen
und H. Frei ohne weitere Gegennomination gewählt.

6. Da unter «Allfälliges» nichts vorgebracht wird,
können die Verhandlungen um 15.20 Uhr als beendet
erklärt werden. ß.

Ausserordentl. Delegiertenversammlung
im Anschluss an die a. o. Generalversammlung,

Samstag, den 7. Dezember 7935, 15.20 Uhr,
im Hörsaal 101 der Universität Zürich.

Protokoll.
1. Das Profokoß der ordentlichen Delegiertenver-

Sammlung vom 11. Mai 1935 (Päd. Beob. Nr. 12/1935)
wird auf Antrag von W. Zollinger, Weiach, als richtig
abgenommen.

2. Der IVamensoit/ru/ ergibt die Anwesenheit von
77 Delegierten. 4 Delegierte fehlen entschuldigt, 1 ist
unentschuldigt abwesend.

3. Es liegt nichts vor, was unter Mitteilungen vor-
zubringen wäre.

4. Kanfoaa/er 7.o/ina7>6au /iir 7936. Die Versamm-
lung wird durch den Präsidenten über den gegen-
wärtigen Stand der Angelegenheit orientiert; sie er-
fährt dabei, dass der Regierungsrat den Personalver-
bänden keine Möglichkeiten zu einer einigermassen
nutzbringenden Stellungnahme zum Finanzpro-
gramm und seinen einschneidenden Massnahmen ge-
geben hat. Erst auf ein schriftliches Begehren der
Verbände erfolgte am 20. November 1935, am Abend
bevor der Regierungsrat endgültig Beschluss fasste,
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eine kurze Orientierung durch die Finanzdirektion,
wobei der Herr Finanzdirektor für das Personal wich-
tige Punkte des Finanzprogramms, z. B. die vorge-
sehenen Aenderungen des Schulleistungsgesetzes, gar
nicht erwähnte. Am 21. November 1935 fasste der
Regierungsrat endgültig Beschluss und gab darauf
seinen Bericht zum Voranschlag 1936 vom 22. No-
vember 1935 heraus.

Zu diesem nehmen sämtliche Personalverbände in
einer kurzen gemeinsamen Eingabe an die Staats-
rechnungsprüfungskommission des Kantons Zürich
Stellung. Die Eingabe wird verlesen. (Siehe Eingabe
der Konferenz der Personalverbände vom 9. Dezem-
her 1935, Päd. Beob. Nr. 2/1936.)

Da es auch diesmal nicht möglich war, die Einzel-
wünsche der verschiedenen Verbände in der gemein-
samen Eingabe zusammenzufassen, werden neben der
oben erwähnten, kurzen Eingabe der Personalver-
bände Spezialeingaben der einzelnen Verbände not-
wendig. Diese müssen bis Montag, den 9. Dezember
1935, eingereicht werden. Die vom Kantonalvorstand
vorbereitete Eingabe befasst sich in ihren Ilaupt-
teilen mit der Kürzung der Ruhegehälter und mit den
Vorschlägen der Regierung, die eine Verschlechterung
des Schulleistungsgesetzes vom 2. Febr. 1919 bringen.

Diese Sachlage ist es auch, die den Vorstand der
kantonalen Schulsynode daran denken liess, am 14.
Dezember 1935 in der Synode durch eine Resolution
der tiefen Beunruhigung darüber Ausdruck zu gehen,
dass ein 15 %iger Lohnabbau und die von der Regie-
rung beschlossenen Abänderungsvorschläge zum Schul-
leistungsgesetz die soziale Stellung der Lehrerschaft
derart umgestalten würden, dass sich daraus notwen-
digerweise ungünstige Rückwirkungen auf die Schule
und die gesamte Volkserziehung ergeben müssten. Der
Entwurf zu einer solchen Resolution wird vorgelesen
und besprochen.

Da die den Verbänden für Eingaben eingeräumten
Fristen äusserst kurz sind und eine weitschichtige
Materie zu behandeln ist, kann es sich für die Ver-
Sammlung nur darum handeln, die vom Vorstand ge-
leistete Vorarbeit in grossen Zügen zu begutachten
und allgemeine Direktiven für das weitere Vorgehen
zu geben. So wird die Unterzeichnung der oben er-
wähnten Eingabe der Personalverbände beschlossen
und der vorliegende Entwurf zur Eingabe des ZKLV
zur punktweisen Beratung in Angriff genommen. Da-
bei tritt die Versammlung da und dort, teils auf
Wunsch des Vorstandes, teils aus eigener Initiative
auch auf Detailfragen und Formulierungen ein und
beschliesst einige Aenderungen und Zusätze.

Sehr rege wird die Diskussion bei der Frage der
Vikariatsbesoldungen henützt. Die Vikare sind heute
schon — und sie werden es in Zukunft noch mehr
sein — Teil arbeitslose, die man dann, wenn sie einmal
vorübergehend Arbeit haben, nicht noch schlecht ent-
löhnen soll. Die Vikariatsbesoldungen sollten deshalb
nach Ansicht der Versammlung auf dem bisherigen
Ansatz belassen werden. Die Frage, ob im Grundge-
halt der Lehrer und Lehrerinnen eine Differenz vor-
zunehmen sei, wird ebenfalls diskutiert, wobei sich
die Mehrheit für ein Festhalten am Leistungslohn
ausspricht. Aus der Erkenntnis, dass mit der Einfüh-
rung des Soziallohnes in keiner Weise bessere Besol-
dungsverhältnisse geschaffen würden, wird auch eine
an und für sich sehr sympathische Anregung auf Aus-

richtung von Kinderzulagen in besonderen Fällen
nicht aufgenommen.

Damit sind sämtliche Punkte besprochen und be-
remigt, womit die Grundlage für die Eingabe des
Zürch. Kant. Lehrervereins an die Staatsrechnungs-
Prüfungskommission gegeben ist. (Siehe «Päd. Beob.»
Nr. 2/1936, Eingabe vom 9. Dezember 1935, Abschnitt
I—V.)

Zum Schluss wird die der Synode vorzulegende
Resolution nochmals vorgelesen, eingehend bespro-
chen und mit kleinen Aenderungen allgemein gut-
geheissen. Da dem Vernehmen nach der Erziehungsrat
in der Frage des Besoldungsabbaues und der Aende-
rungen des Schulleistungsgesetzes (was sich für das
Schulleistungsgesetz als unrichtig erwies) nicht he-
grüsst worden ist, beschliesst die Versammlung, dass
ihm die Resolution der Synode und die Eingabe an
die Staatsrechnungsprüfungskommission mit dem Er-
suchen um wohlwollende Prüfimg zugestellt werden
sollen. Dabei wird der Hoffnung Ausdruck gegeben,
dass der Erziehungsrat dem Regierungsrat und der
Staatsrechnungsprüfungskommission Milderungen der
einschneidenden Massnahmen, die über das hinaus-
gehen, was andern Angestelltenkategorien zugemutet
wird, beantragen werde.

7. Abkommen mit dem Ostschweizerischen Berufs-
dirigenten-Verband (OBV). Nr. 18/1935 des «Päd.
Beob.» enthält das Abkommen im Wortlaut und die
Angabe der Umstände und Gründe, aus denen der
Kantonalvorstand und mit ihm die Konferenz der
Sektionspräsidenten dazu gekommen sind, die ge-
nannte Vereinbarung zu treffen. Der Vorsitzende fasst
die im «Päd. Beob.» genannten Tatsachen und Ueber-
legungen kurz zusammen und betont nochmals die
Notwendigkeit und Wichtigkeit einer lückenlosen
Durchführung des Abkommens. Die Versammlung
heisst gut, was in der Sache bis dahin getan worden
ist. Dabei wird der Wunsch ausgesprochen, der Vor-
stand möchte das mögliche tun, um Mißstände für
Vereine und Lehrer zu vermeiden. Es wird auch in
markanten Worten darauf hingewiesen, dass Lehrer
Vereine oft auch nicht aus Gründen des Gelderwerbes,
sondern aus Freude am Gesang oder am Turnen usw.
und aus der Verbundenheit mit dem Volke überneh-
men. Da die Auffassung, das geschlossene Abkommen
sei notwendig und müsse in allen Teilen durchgeführt
werden, allgemein ist, wird auch das gegen Säumige
vorgeschlagene Vorgehen mit Sanktionsmassnahmen
im vollen Umfang angenommen. (1. Aufforderung
zum Rücktritt, 2. Entzug jeder gewerkschaftlichen
Hilfe, 3. Beantragung des Ausschlusses aus dem ZKLV
bei der Delegiertenversammlung, 4. Publikation des

Namens, 5. Unterhandlung mit Vereinen.)
Wegen vorgerückter Zeit werden die Traktanden

5 und 6 (Statutenrevision und Revision der Regle-
mente) nicht mehr behandelt. Unter 8. AZZ/ä'ZZiges
wird nichts vorgebracht. Der Vorsitzende schliesst die
Versammlung um 18.10 Uhr mit dem Dank an die
Anwesenden für Erscheinen und Ausharren. /».

14. Vorstandssitzung 1935
Samstag, cZere 2/. Dezember Z955.

1. Der Präsident teilte mit, dass die von der Kon-
ferenz der Personalverbände beschlossene gemeinsame
Eingabe an die Staatsrechnungsprüfungskommission
von allen Verbänden unterzeichnet worden sei. — Die
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besondere Eingabe des ZKLV ging am 9. Dezember
1935 an die Behörde ab.

2. Der Vorstand des SLV teilte mit, dass anlässlich
der nächsten Delegiertenversammlung eine Ersatz-
wähl für ein Mitglied der Redaktionskommission des
SLV an Stelle des verstorbenen Herrn E. Hardmeier
zu treffen sei. Da die Delegiertenversammlung jedoch
erst im Sommer 1936 stattfinden wird, soll die Wahl
vorläufig durch den Zentralvorstand vorgenommen
werden, und er ersuchte daher den ZKLV um eine
Nomination. Der Vorstand bescliloss, den Präsidenten
des ZKLV, H. C. Kleiner, als Mitglied der Redaktions-
kommission des SLV vorzuschlagen.

3. Ein Kollege erhielt seinerzeit die Erlaubnis, den
Rechtskonsulenten des ZKLV um Rat anzugehen. Der
Vorstand beschloss, die Kosten für die Konsultation
ususgemäss durch die Vereinskasse zu übernehmen.

4. Der Zentralquästor referierte über den Stand
der Darlehenskasse des ZKLV. Die Gesamtsumme der
an 6 Schuldner ausgeliehenen Teilbeträge von 200 bis
500 Fr. beträgt zur Zeit 2465 Fr. An Zinsen stehen
Fr. 139.90 aus.

5. Es wurde beschlossen, eine zweite Schreib-
maschine anzuschaffen, welche dem Protokollaktuar
zur Verfügung gestellt werden soll.

6. Anlässlich eines Ausfluges einer stadtzürche-
rischen Schulklasse im Sommer 1935 ertrank eine
Schülerin beim Baden im Greifensee. Die Bezirks-
anwaltschaft Uster, der die Untersuchung oblag, erhob
gegen den Lehrer Strafklage wegen fahrlässiger Tö-.
tung. Die Verhandlungen vor Bezirksgericht Uster
ergaben, dass der Lehrer alle denkbaren Vorsichts-
massnahmen zur Verhütung eines Unfalls vorgekehrt
hatte. Der Lehrer musste deshalb freigesprochen wer-
den. Die Zivilpartei appellierte jedoch an das Ober-
gericht, zog aber die Appellation im letzten Augen-
blick wieder zurück. Das Urteil des Bezirksgerichts
ist damit rechtskräftig geworden. — Ein ausführlicher
Bericht wird in einer der nächsten Nummern des
«Päd. Beob.» erscheinen.

7. Der Verband der Bezirks- und Gaugesangver-
eine des Kantons Zürich nahm in einer Zuschrift an
den ZKLV Stellung zum Abkommen mit dem Ost-
schweizerischen Berufsdirigenten-Verhand. Er be-
tonte darin, dass es im Ermessen der Vereine liege,
ob sie einen Berufs- oder Lehrerdirigenten als Leiter
wollen. Ferner "wurde darauf hingewiesen, dass an
vielen Orten nur gesungen werden könne, wenn sich
Lehrer als Dirigenten zur Verfügung stellen. Durch
eine strenge Handhabung des Abkommens könnte
dem Volksgesang grosser Schaden zugefügt werden. —
Der Korrespondenzaktuar referierte sodann über den
Eingang der Erhebungsformulare betr. Lehrerdiri-
genten. Aus 9 Bezirken sind die Formulare fast voll-
ständig eingegangen; nur Zürich und Winterthur
stehen noch aus. Nach den bisher eingegangenen 146
Berichten leiten 94 Lehrer nur einen Verein, 41
Lehrer leiten deren 2 und nur 11 Lehrer haben bis
heute mehr als 2 Vereine dirigiert. — Ein ausführ-
licher Bericht wird nach Abschluss der Erhebung im
«Päd. Beob.» erscheinen. F.

An einen Berufsdirigenten
AdZistciZ, anfangs Januar 1936.

Sehr geehrter Herr Direktor!
Die Frage Lehrerdirigent — Berufsdirigent ist für

den Kanton Zürich durch die Zustimmung der Dele-
giertenversammlung des Lehrervereins zum Abkom-
men seines Vorstandes mit Ihrer Berufsorganisation
zu einem vorläufigen Abschluss gelangt. Die Lehrer-
dirigenten, die die Berechtigung der Abmachungen
sozusagen einmütig anerkannt haben, hoffen bestimmt,
dass damit eine beidseitig fühlbare Entspannung ein-
treten möge. Sie haben versucht, zur Lösung des Pro-
blems das ihre beizutragen und werden auch der
weiteren Entwicklung der Angelegenheit mit vollem
Verantwortungsbewusstsein begegnen.

Der Vertrag ist nahezu einseitig. Es drängt mich
deshalb, Ilmen zu diesen Abmachungen noch einige
persönliche Hinweise zu geben, die nicht darin stehen
und doch gesagt sein müssen.

Wenn eine Anzahl zürcherischer Lehrerdirigenten
zu Stadt und Land sich in Berücksichtigung des er-
wähnten Abkommens eine Beschränkung ihrer Diri-
gententätigkeit auferlegt haben, so dürfen sie sich
anderseits doch fragen, ob seitens des Berufsdirigen-
tenverbandes wirklich auch alles andere geschehen
sei, um der tatsächlichen Notlage vieler seiner Berufs-
genossen zu begegnen. Man fragt, ob die notwendigen
Vorkehren getroffen worden seien, die zur Behebung
des Ueberflusses an Berufsdirigenten unbedingt erfor-
derlich sind. Nach unserer Auffassung sind sofortige
Massnahmen ins Auge zu fassen, die eine weise Be-
schränkung des DirigentennachWuchses an unseren
Konservatorien und Musikakademien anstreben. —
Man wundert sich, ob der Berufsdirigentenverband,
in Anerkennung der bedauerlichen Existenzscliwie-
rigkeiten unter seinen Mitgliedern, eine gewisse obere
Grenze in der Aemterkumulierung unter den Berufs-
dirigenten selbst festgesetzt habe, in der Meinung, dass
auf diese natürliche und solidarische Weise auch in-
nerlialb der Berufsdirigentenschaft selbst einige
zweckmässige Einkommensmöglichkeiten für darnie-
derliegende Existenzen leicht beschafft werden könn-
ten. — Im weitem wäre vielleicht zu prüfen, ob das
Seminar in Zukunft eine weniger gründliche und ge-
wissenhafte Ausbildung seiner Zöglinge für die Chor-
sc/iultmg und die MusrAZe/irc überhaupt zu pflegen
hätte, indem es sein Stoffprogramm auch in dieser
Beziehung den veränderten Verhältnissen und Bedürf-
nissen anpassen sollte. — Endlich dürfte auch der
Erwartung Ausdruck gegeben werden, dass die Erzie-
hungsdirektion bei der Versetzung und Abordnung
von Lehrkräften nie mehr auf die Eignung und den
Willen der Kandidaten als Chorleiter irgendwelche
Rücksicht zu nehmen hätte. —

Die Uebertragung eines Abkommens Ihres Verbandes
mit einem Dutzend stadtzürcherischer Lehrerdirigen-
ten auf das ganze Kantonsgebiet hat auch für Sie
einige Verpflichtungen. Denn der Kanton Zürich er-
streckt sich auch für Sie von Wasterkingen im untern
Rafzerfeld bis nach Sternenberg im Chellenland!

Mit aller Hochachtung Ihr IP. Oetiker.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters:
//. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22; 7. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim ; //. Frei, Lehrer,
Zürich; F. 7«cker, Sekundarlehrer, Tann-Rüti; M. Lic/iti, Lehrerin, Winterthur; 7. O&erftolzer, Lehrer, Stallikon; 4. Zollinger,

Sekundarlehrer, Thalwil.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Drz/cA:: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich.
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